
P O L I T- F O R U M  

UNDHEIT IN BÄRN

Artikel 56 des Bundesgesetzes über die

Krankenversicherung bestimmt unter an-

derem, dass medizinische Behandlungen

wirtschaftlich sein müssen. Dieses an sich

sinnvolle Grundprinzip führt in einigen

 Regionen zu Konflikten zwischen den Ver -

sicherern und den Leistungserbringern,

mit der negativen Auswirkung, dass die

Qualität der Behandlungen sinkt und so die

Versicherten bestraft werden. Es besteht

tatsächlich die Gefahr, dass bestimmte

Leistungserbringer ungerechtfertigter-

weise die Behandlungen verringern, weil

sie keine Einwände seitens der Versicherer

riskieren wollen, oder dass Leistungs -

erbringer Patientinnen und Patienten, die

gesundheitlich besonders benachteiligt

sind, ablehnen oder sie zu anderen Leis-

tungserbringern abschieben. Solche Kon-

flikte sind erst recht beunruhigend, wenn

vorwiegend Allgemeinmedizinerinnen und

Allgemeinmediziner involviert sind. Die

Spannungen, zu denen es dadurch ver-

schiedentlich kommt, erschweren ausser-

dem das Bemühen darum, dass alle Ak-

teure des Gesundheitssektors gemeinsame

Anstrengungen unternehmen im Hinblick

auf eine effizientere (aber die Qualität der

Behandlungen nicht beeinträchtigende)

Eindämmung der Gesundheitskosten.

Daher stelle ich dem Bundesrat die folgen-

den Fragen:

1. Besteht seiner Ansicht nach nicht die

 Gefahr, dass die Konflikte zwischen Versi-

cherern und Leistungserbringern letzt-

lich vor allem den Versicherten schaden

— insbesondere jenen, die gesundheitlich

benachteiligt sind —, solange es keine

ausreichend objektiven und transparen-

ten Methoden zur Prüfung der Wirt-

schaftlichkeit von Behandlungen gibt?

2. Inwieweit kann er garantieren, dass die

von santésuisse verwendete statistische

Methode konzeptionell stringent ist, alle

erforderlichen Quellen abdeckt und ob-

jektiv angewendet wird?

3. Ist er nicht der Ansicht, dass die statisti-

schen Erhebungen zwar dazu verwendet

werden können, Problemfälle grob zu er-

fassen, dass sich aber die folgenden

Schritte auf stärker analytisch ausge-

richtete und punktuelle Prüfungen ab-

stützen müssen, bei denen Patiententyp

und Art der Behandlung ausreichend be-

rücksichtigt werden?

4. Ist er nicht der Ansicht, dass bei den ge-

genwärtigen Verfahren zur Prüfung der

Wirtschaftlichkeit der Behandlungen die

Behandlungsqualität nicht so berück-

sichtigt wird, wie es wünschenswert

wäre?

5. Hält er es nicht für angebracht, auf Ver-

ordnungsstufe oder mit entsprechenden

Richtlinien die wichtigsten Kriterien und

Modalitäten zur Bestimmung der Wirt-

schaftlichkeit von Behandlungen festzu-

legen, damit es weniger Streitfälle gibt

und die Verfahren einheitlicher werden?

6. Welche Massnahmen sieht er vor, um zu

gewährleisten, dass die Verfahren zur

Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Be-

handlungen korrekt ausgearbeitet und

durchgeführt werden?

Stand der Beratung: im Plenum noch

nicht behandelt.

Korrekte Prüfung der Wirtschaftlichkeit
medi zinischer Behandlungen

Meinrado Robbiani,
Nationalrat Partito
popolare democratico
svizzero (PPD), TI,
reichte am 3.10.2008
folgende Inter pella -
tion ein:

Der Bundesrat wird gebeten, die Vorsor-

geuntersuchungen und Früherkennungs-

tests (z.B. Mammografie für Brustkrebs,

Koloskopie für Darmkrebs und gynäko -

logische Abstriche für Gebärmutterhals-

krebs) von der Franchise zu befreien,

unter der Bedingung, dass diese Unter -

suchungen einer Qualitätskontrolle un-

terliegen und nicht öfter als nötig durch-

geführt werden.

Begründung

Das Nationale Krebsprogramm 2005 bis

2010 hat empfohlen, dass die Vorsorge -

untersuchungen und Früherkennungstests

für Brust-, Darm- oder Gebärmutterhals-

krebs nur unter der Kontrolle von Qualität

und Häufigkeit durchgeführt werden sol-

len. Leider ist das in der Schweiz  häufig

nicht der Fall. Mit einer nationalen Strategie

soll das korrigiert werden.

Aus Sicht einer effektiven und effizienten

Gesundheitsversorgung müssen diese Un-

tersuchungen zudem von der Franchise

 befreit werden. Damit könnten mehr Leute

erreicht werden. Die Gesundheitskosten

können gesenkt werden, wenn die richtigen

Leute in der richtigen Art und Weise (Qua -

lität und Häufigkeit) diese Vorsorgeunter-

suchungen durchführen.

Stand der Beratung: im Plenum noch

nicht behandelt

Zugänglichkeit zu Vorsorgeuntersuchungen und
Früherkennungstests für alle

Marina Carobbio
Guscetti, National -
rätin SP, TI, reichte
am 3.10.2008 folgende
Motion ein:
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Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu

beantworten:

1. Welche Möglichkeiten sieht er, um den

steigenden kosmetischen Behandlungen

mit dem Nervengift Botox zur Bekämp-

fung von Gesichtsfalten entgegenzuwir-

ken, vor dessen Nebenwirkungen selbst

die Swissmedic am 12. Juni 2008 ge-

warnt hat?

2. Welche Möglichkeiten sieht er zur Ein-

dämmung der grausamen Tests bei Tau-

senden von Nagern im Ausland, da bei

jeder Produktionseinheit erneut die

Wirksamkeit und Sicherheit geprüft wer-

den müssen?

3. lst er bereit, die Swissmedic als nationale

Arzneimittelzulassungsbehörde anzu-

weisen, die Validierung der tierversuchs-

freien Testmethode SNAP-25 Endo -

peptidase Acitivity Assay für die Botuli-

numtoxinprodukte Botox, Vistabel und

Dysport sowie zukünftige Zulassungs -

anträge von Produkten mit demselben

Inhaltsstoff so rasch wie möglich vorzu-

nehmen?

4. lst er bereit, als längerfristiges Ziel diese

von der britischen Kontrollbehörde

NIBSC entwickelte Alternativmethode

anstelle der heute üblichen, extrem grau-

samen LD-50-Tierversuche für den Im-

port von Botulinumtoxinprodukten zur

kosmetischen Verwendung als verbind-

lich zu erklären?

5. lst er bereit, die meist ahnungslosen

Schweizer Konsumentinnen und Konsu-

menten von «Botoxkosmetika» über die

extremen Tierquälereien bei der Produk-

tion/Prüfung dieser Substanzen im Aus-

land zu informieren?

6. Könnte er sich eine Produktedekla ration,

welche unmissverständlich zum Aus-

druck bringt, dass in der Schweiz

 derartige Tierversuche nicht bewilligt

würden, vorstellen?

Begründung

Botulinumtoxin ist eines der stärksten ver-

fügbaren Nervengifte. Nur ein Esslöffel

davon könnte den Bodensee vergiften.

Trotzdem findet es seit einigen Jahren mit

steigendem Trend Anwendung bei der kos-

metischen Behandlung. In der Schweiz sind

weitere, praktisch identische Produkte

unter den Namen Vistabel und Dysport zu-

gelassen.

Für jede Produktionseinheit dieser Produk-

tegruppe wird von den Herstellern der Tier-

versuch LD-50 durchgeführt, bei dem min-

destens die Hälfte der Versuchstiere (pro

Charge in der Regel 100 Mäuse oder Rat-

ten) nach tagelangem Todeskampf bei vol-

lem Bewusstsein durch den Erstickungstod

ums Leben kommt.

Die kantonalen Tierschutzkommissionen

erteilen seit Jahren keine Bewilligungen,

um kosmetische Produkte in Tierversuchen

zu testen. Aus diesem Grund ist es als Wi-

derspruch zu betrachten, wenn die Schweiz

die Einfuhr von Produkten zulässt, denen

derart belastende Tierversuche vorange-

gangen sind. Deshalb sollten die bereits

entwickelten  Alternativmethoden endlich

validiert werden.

Stand der Beratung: im Plenum noch

nicht behandelt.

Botoxprodukte: Schönheitswahn auf Kosten
grausamer Tierversuche?

Maya Graf, National -
rätin Grüne, BL, reich-
te am 25.9.2008 fol-
gende Interpellation
ein:

Abbildung: Botoxinjektion — Schönheitswahn auf Kosten grausamer Tierversuche?


